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Was ist die Jnvaliditäts- und Altersversicherung? — Was
bezweckt dieselbe? — Wer wird versichert? — Welche Beiträge

sind zu leisten, a) von Arbeitgebern, b) von Arbeitnehmern? —
Wieviel beträgt der Reichszuschuß? — Was ist unter Karenz¬
zeit zu verstehen? — Wieviel beträgt die Rente? — Wie stellen

sich Beiträge und Rente gegen einander? — Wie werden die
Beiträge geleistet? — Unter welcher Voraussetzung wird Rente

gewährt?
Das ganze Versicherungswesen ist eine großartige Erscheinung,

besonders auch die vom Reiche geforderte Versicherung der Ar¬
beiter. Es entspringen diese gesetzlichen Bestimmungen dem
reinsten Wohlwollen gegen die wirtschaftlich Schwachen. Zu
wünschen bleibt nur, daß so viel guter Wille von denen, welchen
er dienen will, erkannt werde.

Volk der Arbeit! Selbst Dich stützen
Sei Dein Stolz, Dein Heiligtum,
Und den Fleiß vor Elend schützen
Deines Bundes schönster Ruhm.
Hoch von Deinen Fahnen blinken
Muß der Spruch in Flammenschrift:
„Lasset keinen Bruder sinken,
Welchen schuldlos Unglück trifft."

20. Lektion.

Das Gewerbe.

1. Geschichtliches. Die gewerblichen Arbeiten wurden in
den frühesten Zeiten in der Familie getrieben. Im Altertume
beschäftigten sich mit ihnen Sklaven und Freigelasiene. Zu
Anfange des Mittelalters waren es vorzugsweise die Klöster, wo

feinere Handarbeiten geleistet wurden. Ein lebhaftes Gewerbe¬
leben konnte sich aber erst ausbilden, als Städte entstanden
waren, wann? —. Hinter ihren Mauern blühte das Handwerk
und der Warenhandel auf.

Es ist aber ein tief einschneidender Unterschied zwischen
dem Gewerbebetrieb, wie er früher war, und wie er heutzutage


